
Allgemeine 
Geschäftsbedingungen
Gültig ab 01.08.2018

I. Geltung /Angebote
1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle – auch zukünftige – Verträge über Lieferungen und 
sonstige Leistungen unter Einschluss von Werk- und Werklieferungsverträgen. Bei Streckengeschäften gelten er-
gänzend die Bedingungen der Preisliste des beauftragten Lieferwerks. Einkaufsbedingungen des Käufers werden 
auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen. 
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche Vereinbarungen und Zusicherungen unserer Angestellten 
werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. 3. Maßgebend für die Auslegung von Handels-
klauseln sind im Zweifel die Incoterms in ihrer jeweils neuesten Fassung.

II. Preise
1. Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die Preise und Bedingungen der bei Vertragsschluss gültigen Preis-
liste. 2. Ändern sich später als vier Wochen nach Vertrags-schluss Abgaben oder andere Fremdkosten, die im 
vereinbarten Preis enthalten sind, oder entstehen sie neu, sind wir im entsprechenden Umfang zu einer Preis-
änderung berechtigt.

III. Zahlung und Verrechnung
1. Falls nichts anderes vereinbart oder in unseren Rechnungen angegeben, ist der Kaufpreis sofort nach Liefe-
rung ohne Skontoabzug fällig und in der Weise zu zahlen, dass wir am Fälligkeitstag über den Betrag verfügen 
können. Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Käufer. Ein Zurückbehaltungsrecht und eine Aufrechnungsbe-
fugnis stehen dem Käufer nur insoweit zu, wie seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind. 2. Bei Überschreitung des Zahlungsziels oder bei Verzug gelten die gesetzlichen Zinssätze, es sei denn 
höherer Zinssätze sind vereinbart. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 
3. Gerät der Käufer mit einem nicht unerheblichen Betrag in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei 
Fälligkeit nicht ein oder treten andere Umstände ein, die auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögens-
verhältnisse des Käufers nach Vertragsschluss schließen lassen und die unseren Zahlungsanspruch gefährden, 
so sind wir berechtigt, alle unverjährten Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, fällig zu 
stellen, sowie wegen noch ausstehender Lieferungen und Leistungen aus der Geschäftsverbindung Vorkasse 
oder ausreichende Sicherheit zu verlangen. 4. Wird uns von unserem Kunden ein SEPA-Basis-Mandat / SEPA-
Firmen-Mandat erteilt, erfolgt der Einzug an dem in der Rechnung angegebenen Abbuchungsdatum. Fällt der 
in der Rechnung angegebene Abbuchungstag auf einen Feiertag, verschiebt sich der Abbuchungstag auf den 
ersten folgenden Werktag. Die Frist für die Vorabankündigung (Pre-Notification) wird auf 5 Tage verkürzt. Der 
Käufer sichert zu, für die Deckung des Kontos zu sorgen.

IV. Ausführung der Lieferungen, Lieferfristen und -termine
1. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei 
denn, die nicht richtige oder verspätete Selbstbelieferung ist durch uns verschuldet. 2. Angaben zu Lieferzeiten 
sind annähernd. Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung und gelten nur unter der 
Voraussetzung rechtzeitiger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages und rechtzeitiger Erfüllung aller Ver-
pflichtungen des Käufers, wie z.B. Beibringung aller behördlichen Bescheinigungen, Gestellung von Akkredi-
tiven und Garantien oder Leistung von Anzahlungen. 3. Für die Einhaltung von Lieferfristen und -terminen ist 
der Zeitpunkt der Absendung ab Werk oder Lager maßgebend. Sie gelten mit Meldung der Versandbereitschaft 
als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann. 4. Falls wir 
in Verzug geraten, kann der Käufer nach Ablauf einer uns gesetzten, angemessenen Nachfrist insoweit vom 
Vertrag zurücktreten, als die Ware bis zum Fristablauf nicht abgesandt ist. Schadenersatzansprüche aus Verzug 
und Nichterfüllung richten sich nach Abschnitt IX dieser Bedingungen.

V. Eigentumsvorbehalt
1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, 
insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehung zustehen. 
Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte Forderungen, z.B. aus Akzeptantenwechseln, und auch, 
wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. 2. Be- und Verarbeitung der Vor-
behaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die be- und 
verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Nr. 1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung 
der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum anteilig an der neuen 
Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten 
Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt 
die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes 
der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehalts-
ware im Sinne der Nr. 1. 3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu 
seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die 
Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. Nrn. 4 bis 6 auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über 
die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. 4. Die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
werden, zusammen mit sämtlichen Sicherheiten, die der Käufer für die Forderung erwirbt, bereits jetzt an uns 
abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware



vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräußert, so wird uns die Forderung aus 
der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen 
verkauften Waren abgetreten. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gem. Nr. 2 
haben, wird uns ein unserem Miteigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten. 5. Der Käufer ist berechtigt, 
Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung erlischt im Falle unseres 
Widerrufs, spätestens aber bei Zahlungsverzug, Nichteinlösung eines Wechsels oder Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens. Von unserem Widerrufsrecht werden wir nur dann Gebrauch machen, wenn uns Umstände 
bekannt werden, aus denen sich eine wesentliche, unseren Zahlungsanspruch gefährdende Verschlechterung 
der Vermögensverhältnisse des Käufers ergibt. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer 
sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Unterlagen zu geben. 
6. Eine Abtretung von Forderungen aus der Weiterveräußerung ist unzulässig, es sei denn, es handelt sich um 
eine Abtretung im Wege des echten Factoring, die uns angezeigt wird und bei welcher der Factoring-Erlös den 
Wert unserer gesicherten Forderung übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-Erlöses wird unsere Forderung 
sofort fällig. 7. Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigungen durch Dritte hat uns der Käufer unver-
züglich zu unterrichten. Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs oder zum Rücktransport der 
Vorbehaltsware aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten ersetzt werden. 8. Gerät der Käufer 
in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware 
zurückzunehmen und zu diesem Zweck gegebenenfalls den Betrieb des Käufers zu betreten. Gleiches gilt, wenn 
andere Umstände eintreten, die auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers 
nach Vertragsschluss schließen lassen und die unseren Zahlungsanspruch gefährden. Die Rücknahme ist kein 
Rücktritt vom Vertrag. Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben unberührt. 9. Übersteigt der Rechnungswert 
der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen einschließlich Nebenforderungen (Zinsen; Kosten 
o.ä.) insgesamt um mehr als 50 v.H., sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten 
nach unserer Wahl verpflichtet.

VI. Güten, Maße und Gewichte
1. Güten und Maße bestimmen sich nach den bei Vertragsschluss geltenden DIN-/EN-Normen bzw. Werkstoff-
blättern, mangels solcher dem Handelsbrauch. Bezugnahmen auf Normen, Werkstoffblätter oder Werks-
Prüfbescheinigungen sowie Angaben zu Güten, Maßen, Gewichten und Verwendbarkeit sind keine Zusiche-
rungen, ebenso wenig Konformitätserklärungen, Herstellererklärungen und entsprechende Kennzeichen wie CE 
und GS. 2. Für die Gewichte ist die von uns oder unserem Vorlieferanten vorgenommene Verwiegung maßge-
bend. Soweit rechtlich zulässig, können Gewichte ohne Wägung nach DIN ermittelt werden. In der Versand-
anzeige angegebene Stückzahlen, Bundzahlen o.a. sind bei nach Gewicht berechneten Waren unverbindlich.

VII. Abnahmen
1. Wenn eine Abnahme vereinbart ist, kann sie nur in dem Lieferwerk bzw. unserem Lager sofort nach Meldung 
der Abnahmebereitschaft erfolgen. Die persönlichen Abnahmekosten trägt der Käufer, die sachlichen Abnahme-
kosten werden ihm nach unserer Preisliste oder der Preisliste des Lieferwerkes berechnet. 2. Erfolgt die Abnahme 
ohne unser Verschulden nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, sind wir berechtigt, die Ware ohne Abnah-
me zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers zu lagern und ihm zu berechnen.

VIII. Versand, Gefahrübergang, Verpackung, Teillieferung, fortlaufende Auslieferung
1. Wir bestimmen Versandweg und -mittel sowie Spediteur und Frachtführer. 2. Vertragsgemäß versandfertig 
gemeldete Ware muss unverzüglich abgerufen werden, andernfalls sind wir berechtigt, sie nach Mahnung 
auf Kosten und Gefahr des Käufers nach unserer Wahl zu versenden oder nach eigenem Ermessen zu lagern 
und sofort zu berechnen. 3. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu 
dem vorgesehenen Orte in der vorgesehenen Zeit unmöglich, so sind wir berechtigt, auf einem anderen Weg 
oder zu einem anderen Ort zu liefern; die entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. Dem Käufer wird vorher 
Gelegenheit zu Stellungnahme gegeben. 4. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, 
spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers oder des Lieferwerks geht die Gefahr, auch die einer Beschlag-
nahme der Ware, bei allen Geschäften, auch bei franko- und frei-Haus-Lieferungen, auf den Käufer über. Für 
Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und Kosten des Käufers. Pflicht und Kosten der Entladung gehen zu 
Lasten des Käufers.

IX. Gewährleistung, Haftung, Nebenpflichten, Verjährung
1. Erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Lieferung, versteckte Mängel unverzüglich nach 
Entdeckung schriftlich zu rügen. Unwesentliche Abweichungen von Zeichnung und Modell begründen keine 
Mängelrüge. Ebenso begründen Abweichungen die sich aus der Natur der verwendeten Werkstoffe ergeben, 
keine Mängelrüge. Die Verarbeitung von offensichtlich schadhaften Materialien führt zum Verlust Ihrer Gewähr-
leistungsansprüche. Das gilt auch, wenn der Mangel erst während der Verarbeitung oder Bearbeitung festge-
stellt wird und die Verarbeitung und Bearbeitung trotzdem fortgesetzt wird. Wenn eine Mängelrüge begründet 
geltend gemacht wird, dürfen Zahlungen nur in einem Umfang zurückgehalten werden, der in einem angemes-
sen Verhältnis zu den Mängeln steht. Bei begründeten Mängelrügen erfolgt nach unserer Wahl Ersatzlieferung 
oder Nachbesserung. Mehrere Nachbesserungsversuche oder neue Lieferungen sind zulässig. Ersetzte Teile
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werden (wieder) unser Eigentum. Zur Behebung aller Mängel hat uns der Besteller die erforder liche Zeit und 
Gelegenheit zu geben, sonst sind wir von der Mängelhaftung befreit. Keine Mängelhaftung wird übernommen 
für Schäden, die durch ungeeigneten oder unsachgemäßen Gebrauch, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebset-
zung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, unsachgemäße Behandlung oder Wartung oder 
mangelhafte Einbauarbeiten entstanden sind. Unsere Gewährleistungspflicht entfällt auch, wenn der Besteller 
oder Dritte ohne unsere Zustimmung Instandsetzungsarbeiten, Beschädigungen oder Änderungen vornehmen, 
die mit den geltend gemachten Mängeln in ursächlichem Zusammenhang stehen. Nachteile, die durch Lage-
rung und verzögerten Einbau entstehen, trägt der Auftraggeber. Sind Nachbesserung oder Ersatz nicht möglich, 
endgültig fehlgeschlagen oder unzumutbar verzögert, so kann der Besteller Rückgängigmachung des Vertrages 
oder Herabsetzung des Preises verlangen. Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur unserem unmittel-
baren Vertragspartner zu und sind nicht abtretbar. Ausgeschlossen sind weitergehende Ansprüche des Bestellers 
(vertraglich und außervertraglich) gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen, einschließlich Schadensersatzan-
sprüchen wegen unmittelbarer oder mittelbarer Schäden, entgangenem Gewinn und aus der Durchführung 
der Gewährleistung, soweit nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachgewiesen wird. 2. Die gesetzlichen 
Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche gelten auch für alle anderen Ansprüche des Bestellers ein-
schließlich Schadensersatzansprüche, es sei denn, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. 
3. Jegliche Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt. Re-Installations-, 
Installations- oder Verarbeitungskosten sowie andere Reklamationskosten und Schadensersatzansprüche oder 
Verluste sind, aus welchen Gründen sie auch immer entstanden, ausdrücklich ausgeschlossen. 4. Bitte beachten 
Sie bei Ihren Planungen die Montagerichtlinien der Hersteller und die baurechtlichen Bestimmungen! Prüfen 
Sie bitte selbst, ob sich unser Produkt für Ihre Zwecke eignet, jegliche Haftung unsererseits wird hierfür aus-
geschlossen. 5. Es gibt zurzeit nicht für alle Materialien, die im Bau eingesetzt werden, baurechtlich relevante 
Nachweise. Gerne geben wir Ihnen eine Übersicht über die für das von Ihnen gewünschte Material vorhan-
denen Prüfzeugnisse und Zulassungen. Darüber hinaus gehende Nachweise und Berechnungen können zu Ihren 
Lasten erstellt werden. 6. Unsere Vorschläge zu Konstruktionen, Verfahren und Abläufen stellen keine technische 
Beratung dar, sondern sind lediglich die Weitergabe von Erfahrungswerten und Angaben der Hersteller. Sie 
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jegliche Haftung im Rahmen dieser Hilfestellung unsererseits wird 
ausgeschlossen.

X. Sonstiges
1. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien – auch in Zukunft – unterliegen dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 2. Erfüllungsort und ausschließ-
licher Gerichtsstand für sämtliche gegenwärtige und zukünftige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ist 
unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 3. Alle Vereinbarungen die 
zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich 
niedergelegt. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam, sie bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unsere schriftliche 
Bestätigung. 4. Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden 
oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten 
sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem wirt-
schaftlichen Zweck der unwirksamen Regel am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt.

XI. Anlieferung, Entladung, Abholung  von Metallprofilen für Dach, Wand und Dachpaneele
a.Soweit nichts anderes vereinbart wurde, verbringt skoda die Produkte zu den vereinbarten Terminen an den 
vereinbarten Ort. b. Die Entladung der Produkte obliegt dem Kunden. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass die 
Entladestelle mit einem 40-Tonner-Sattelschlepper-LKW gut zu befahren ist und ausreichend Raum zum Entla-
den der Produkte vorhanden ist. c. Der Kunde hat die Entladung der LKW zügig vorzunehmen. Er hat dafür zu 
sorgen, dass zum vereinbarten Anlieferungstermin ausreichend Personal und geeignete Hebemaschinen an der 
Entladestelle vorhanden sind. d. Der Kunde erklärt, dass er die für die Entladung der LKW notwendigen Fach-
kunde und die notwendigen Hebemaschinen besitzt, soweit er nicht bei Vertragsabschluss gegenüber skoda 
ausdrücklich eine Einweisung, eine Hilfestellung oder die Überlassung von Hebemaschinen angefordert hat. 
Skoda schuldet diese Leistungen nur dann, wenn sie ausdrücklich vereinbart wurden. e. Skoda haftet nicht für 
Schäden, die beim Entladen der Produkte aufgrund unzureichender technischer und personeller Vorkehrungen 
oder mangelnder Sachkunde beim Kunden entstehen. f. verzögert sich die Entladung der Produkte aufgrund 
unzureichender Vorkehrungen des Kunden um mehr als eine Stunde, hat der Kunde skoda ein angemessenes 
Standgeld zu zahlen und haftet für weitere Schäden, die skoda aufgrund dieser Verzögerung entstehen. g. 
Scheitert die Anlieferung aufgrund von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, hat der Kunde die Kosten 
einer eventuellen erneuten Anlieferung und alle weiteren skoda aufgrund des Scheiterns entstehenden Kosten 
zu tragen.
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